Deregulierung des Normalarbeitsverhältnisses am Beispiel der Leiharbeit 

Arbeit hat die Funktion, dem Menschen die Existenzgrundlage zu sichern. Von daher ist es von subjektiven Interessen geprägt. Daneben ist die Arbeit des Menschen auch der Beitrag des einzelnen, die Bedürfnisse der Gesellschaft zu befriedigen. Insofern weist sie auch kollektive Bezüge auf. In diesem Spannungsfeld zwischen individuellen Interessenorientierungen einerseits und gesamtgesellschaftlichen Bedürfnissen andererseits hat sich seit Beginn der industriellen Revolution ein System industrieller Beziehungen entwickelt, in dem die Arbeitskraft des einzelnen einerseits geschützt wird und anderseits der Rahmen abgesteckt wird, innerhalb dessen der Arbeitnehmer seinen gesellschaftlichen Beitrag leisten muss. Dieser Rahmen ist in Deutschland insbesondere durch die Sozialgesetzbücher abgesteckt, in denen im Einzelnen geregelt ist, unter welchen Voraussetzungen der einzelne zur Arbeit verpflichtet ist und welche Sanktionen zur Anwendung kommen, wenn der Einzelne diesen Verpflichtungen nicht nachkommt. Parallel hierzu wird die Arbeitskraft durch das Arbeitsrecht geschützt. 

Das Arbeitsrecht beruht auf der Erkenntnis, dass die vermeintliche Vertragsfreiheit im Arbeitsverhältnis nicht gegeben ist und der einzelne Arbeitnehmer auf Grund des Kräfteverhältnisses zwischen Kapital und Arbeit strukturell bedingt nicht in der Lage ist, die Bedingungen der Arbeit frei zu vereinbaren. Vielmehr ist ein Schutz der Arbeitskraft nur über kollektive Schutzregelungen möglich, die verbindlich gelten und nicht durch einzelvertragliche Absprachen außer Kraft gesetzt werden können. 

Schon Mitte des 19. Jahrhunderts führte diese Erkenntnis dazu, dass im alten Preußen eine Gewerbeordnung erlassen wurde, die dem Arbeitnehmer einen Mindestschutz gegen übermäßige Ausbeutung bot. Die Regelungen beschränkten sich dabei auf den Schutz von Leben und Gesundheit. Sie verfolgten nicht ausschließlich das Ziel, die Wehrtüchtigkeit der männlichen Bevölkerung zu erhalten. Vielmehr waren sie Ausdruck davon, dass das Arbeitsrecht die Funktion hat, den Arbeitnehmer zu schützen, nicht jedoch die Verfügungsmöglichkeiten der Arbeitgeber zur Nutzung der Arbeitskraft zu erweitern. Über den engeren Gesundheitsschutz hinaus wurden die materiellen Bedingungen des Arbeitsverhältnisses- insbesondere das Arbeitsentgelt – im 19. Jahrhundert nicht geregelt. Und bis heute gibt es in Deutschland keinen gesetzlichen Mindestlohn, der den Arbeitnehmern eine angemessene Existenzgrundlage garantiert. Eine kollektive Regulierung des Arbeitsentgelts und sonstiger wesentlicher Arbeitsbedingungen wurde erst mit der Herausbildung der Gewerkschaften und der Möglichkeit Tarifverträge abzuschließen möglich. Dieses System gilt im Grundsatz bis heute in Deutschland. 

Betrachten wir einige Grundlagen dieses Systems:


Gesetzliche Normen zum Arbeitsschutz gelten zwingend; 

· bis Mitte der 80er Jahre galt nahezu uneingeschränkt der Grundsatz, dass Tarifverträge nicht zu Lasten des Arbeitnehmers von gesetzlichen oder auch gemeinschaftsrechtlichen Bestimmungen zu Lasten der Arbeitnehmer abweichen durften

· und

· gesetzliche und tarifliche Bestimmungen durften nicht über betriebliche Regelungen oder Individualabsprachen verschlechtert werden.

Und ich möchte ein weiteres Element des Arbeitsrechts nennen, das für das deutsche System prägend ist: die Mitbestimmung in Betrieben und Unternehmen. Auch das System der deutschen Mitbestimmungen beruht auf der Überlegung, dass der einzelne Arbeitnehmer nicht in der Lage ist, seine Interessen im Arbeitsverhältnis durchzusetzen. Vielmehr bedarf er des Schutzes durch eine kollektive Interessenvertretung, die über Betriebsräte und Gewerkschaften gewährleistet werden soll. 

Das hier nur kurz skizierte System des individuellen und kollektiven Arbeitsrechts wurde je nach Stand der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse bis Mitte der 80er Jahre sukzessive ausgebaut. Seither stellen wir eine Perspektivenwechsel des Gesetzgebers fest: Das Arbeitsrecht wird danach nicht mehr als verbindliches Schutzrecht für den Arbeitnehmer betrachtet, sondern Normen des Arbeitsrechts werden unter den Vorbehalt gestellt, dass Interessen der Arbeitgeber oder betriebliche Bedürfnisse dem nicht entgegenstehen. Daneben wird die wachsende internationale Sandortkonkurrenz dazu missbraucht, Arbeitsbedingungen massiv zu verschlechtern. Im Bereich der Sonntagsarbeit hat dies z.B. dazu geführt, dass in Deutschland immer dann sonntags gearbeitet werden darf, wenn in irgendeinem Staat der Erde – und sei es in Birma- auch sonntags gearbeitet werden darf. 

Und um ein Gefühl dafür zu geben, welche Bedeutung dem Gemeinschaftsrecht für das Arbeitsschutzsystem zukommt: Bis zum Jahre 2007 existierte im Arbeitszeitgesetz eine Bestimmung, nach der Kraftfahrer nur solange den Anspruch auf die gesetzliche Ruhepause haben, wie in keinem anderen Mitgliedstaat der Gemeinschaft eine schlechtere Regelung gilt. Diese Bestimmung wurde zwar aufgehoben; das Grundmodell, nach dem Deutschland mit Verweis auf schlechtere Arbeitsbedingungen im Ausland das Arbeitsrecht dereguliert, wurde jedoch eibehalten.

Ich will nun auf die Frage eingehen, wie sich das veränderte Verständnis vom Arbeitsrecht in der deutschen Gesetzgebung zur Leiharbeit niederschlägt. Zum besseren Verständnis sei hierbei vorab darauf hingewiesen, dass Leiharbeit, 

also eine Arbeit im Betrieb ohne dass ein Arbeitsverhältnis zum Betrieb besteht,

bis zum Jahre 1967 in Deutschland verboten war. In diesem Jahr hatte das Bundesverfassungsgericht das Verbot der Leiharbeit wegen Verstoßes gegen die verfassungsmäßig garantierte Berufsfreiheit des Verleihers für verfassungswidrig erklärt. Wichtig sind hierbei für uns die Voraussetzungen und Beschränkungen, unter denen das Bundesverfassungsgericht Leiharbeit für zulässig erachtet hat. Das Gericht hat u.a. folgende Feststellungen getroffen:

1. Leiharbeit sei für solche Arbeitnehmergruppen eine wichtige Arbeitsmöglichkeit, die keine dauerhafte Beschäftigung anstrebten, z.B. Hausfrauen Rentner, Schüler u.ä.;

2. Leiharbeit erfülle eine wichtige wirtschaftliche Funktion, indem sie dem Entleiher ein Instrument zur Deckung eines vorübergehenden Personalbedarfs zur Verfügung stelle; 

3. Leiharbeit ist nur zulässig, wenn das Arbeitsverhältnis des Leiharbeitnehmers nicht an die Dauer des Einsatzes beim Entleiher gekoppelt ist, sondern nach Beendigung des Einsatz fortbesteht und in verleihfreien Zeiten der Lohn fortgezahlt wird;

· und

4. Auf Grund der nur zeitlich befristeten Möglichkeit, Arbeitsplätze im Entleihbetrieb mit Leiharbeitnehmern zu besetzen, bestehe keine Gefahr, dass die Arbeitsplätze der Stammarbeitnehmer im Entleihbetrieb gefährdet werden. 

Auf Grund dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts sah sich der Gesetzgeber veranlasst, die Leiharbeit gesetzlich zu regulieren. Mit dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz aus dem Jahre 1972 wurden die Voraussetzungen geregelt, unter denen Leiharbeit zukünftig zulässig sein sollte. 

Das Gesetz ließ die Arbeitnehmerüberlassung im Grundsatz zu, enthielt jedoch sowohl zum Schutz der Leiharbeitnehmer als auch zum Schutz der Arbeitsplätze in Stammbeschäftigten der Entleihbetriebe wichtige Einschränkungen. 

Ich will im Folgenden die wichtigsten Elemente der ursprünglichen Gesetzeskonzeption zur Arbeitnehmerüberlassung aufzeigen. 

1. Das Leiharbeitsverhältnis ist grundsätzlich ein unbefristetes Arbeitsverhältnis;

2. Befristungen des Leiharbeitsverhältnisses sind gesetzlich verboten;

3. Das Beschäftigungsrisiko des Verleihers als Arbeitgeber, den Leiharbeitnehmer dauerhaft zu beschäftigen, darf nicht auf den Arbeitnehmer verlagert werden. 

Hierzu werden dem Verleiher folgende Verpflichtungen auferlegt: 

a. Der Verleiher muss dem Leiharbeitnehmer das Arbeitsentgelt auch in verleihfreien Zeiten weiterbezahlen, also in Zeiten, in denen er den Arbeitnehmer nicht beschäftigen kann,

b. Kündigungen des Leiharbeitsverhältnisses sind nur eingeschränkt möglich, der Verleiher darf den Leiharbeitnehmer u.a. nicht zu einem Zeitpunkt kündigen, in dem der Einsatz beim Entleiher beendet ist;

c. Der Verleiher darf die Laufzeit des Leiharbeitsverhältnisses nicht mit der Laufzeit eines Arbeitnehmerüberlassungsvertrags mit einem Entleiher koppeln; in diesem Fall wird kraft Gesetzes ein Arbeitsverhältnis mit dem Entleiher begründet;

4. Zum Schutz der Arbeitsverhältnisse in den Entleihbetrieben dürfen Leiharbeitnehmer nur für Fälle eines vorübergehenden Personalbedarfs beim Entleiher verliehen werden. Die Höchstüberlassungsdauer für einen Arbeitnehmerverleih wird auf drei Monate festgesetzt. Übersteigt die Überlassungsdauer drei Monate, kommt kraft Gesetzes ein Arbeitsverhältnis zum Entleiher zustande. Um Missbrauchsformen auszuschließen wurde hierbei gesetzlich festgelegt, dass ein Kettenverleih, d.h. ein wiederholten Verleih an denselben Entleiher nicht zulässig ist;

5. Wegen der Missbrauchsanfälligkeit der Arbeitnehmerüberlassung, werden zur Überwachung des gesetzmäßigen Handelns der Verleiher verschärfte Kontrollmechanismen in das Gesetz eingefügt. 

Und letztlich:

6. Verstöße von Verleiher oder Entleiher gegen das Gesetz werden arbeitsrechtlich sanktioniert: wird gegen das Gesetz verstoßen, wird kraft Gesetzes Arbeitsvermittlung vermutet, mit der Folge, dass automatisch ein Arbeitsverhältnis mit dem Entleiher zustande kommt. Parallel hierzu werden Bußgelder verhängt und daneben eine Strafbarkeit von Entleiher und Verleiher bei illegaler Beschäftigung ausländischer Leiharbeitnehmer verhängt. 

Die aufgezeigten Regelungen verdeutlichen, dass das Gesetz von dem Gedanken getragen war, dem Leiharbeitnehmer eine gesicherte Existenzgrundlage zu verschaffen und gleichzeitig Risiken, die mit Leiharbeit für die Stammarbeitsplätze in den Entleihbetrieben verbunden sind, auszuschließen. Diese Grundorientierung prägte dann auch die weitere Gesetzgebung bis zum Jahre 1985. Da die Ausbreitung von Leiharbeit mit einem gravierenden Anstieg illegaler Beschäftigung verbunden war, sah sich der Gesetzgeber genötigt, die Leiharbeit nur noch unter restriktiveren Bedingungen zuzulassen und den Arbeitnehmerschutz zu verstärken. So wurde mit dem Gesetz zur Bekämpfung der illegalen Beschäftigung u.a. der Verleih von Arbeitnehmern in Betrieb der Bauwirtschaft gesetzlich untersagt. Daneben wurden die Rechte des Betriebsrats in den Entleihbetrieben verstärkt und Mitbestimmungsrechte des Entleiherbetriebsrats beim Einsatz von Leiharbeitnehmern gesetzlich ausgebaut. 

Das Selbstverständnis des Gesetzgebers vom Arbeitsrecht, als Arbeitnehmerschutzrecht, fand im Jahre 1985 mit dem sog. Beschäftigungsförderungsgesetz 1985 ein jähes Ende. Dies Gesetz markiert den grundlegenden Perspektivenwechsel der Arbeitsgesetzgebung in Deutschland seit 1945. Zielsetzung des Gesetzes war nach der amtlichen Gesetzesbegründung, durch die Aufhebung von Normen des Arbeitsschutzes neue Arbeitsplätze zu schaffen und damit die seinerzeit aufkommende Massenarbeitslosigkeit zu bekämpfen. Unter dieser Zielsetzung wurde der besondere Kündigungsschutz von Leiharbeitnehmern aufgeweicht, die Möglichkeiten für Befristungen des Leiharbeitsverhältnisses ausgeweitet und es wurde die Höchstdauer des Einsatzes von Leiharbeitnehmern von drei auf sechs Monate verlängert. Begründet wurden die Einschnitte beim Arbeitsschutz damit, dass durch die erweiterten Möglichkeiten zum Einsatz von Leiharbeitnehmern das Mehrarbeitsvolumen in Deutschland reduziert werden könne, und dadurch zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit Arbeitsplätze für Leiharbeitnehmer geschaffen würden. Die FDP, die damals mit in der Regierung saß, feierte das Gesetz daneben als ersten Schritt, den Arbeitnehmer von den Zwängen des Arbeitsverhältnisses zu befreien. Dabei traf die Ablehnung des Gesetzes durch die Gewerkschaften auf das Unverständnis der Liberalen, da diese Befreiung doch einer alten Forderung der Arbeiterbewegung entspreche. 

Betrachtet man die erhofften arbeitsmarktpolitischen Wirkungen des Gesetzes hatte sich die Deregulierung als untaugliches Mittel erwiesen. Nicht nur, dass die Arbeitslosigkeit weiter anstieg und statt des erhofften Überstundenabbaus das gesamtwirtschaftliche Mehrarbeitsvolumen ebenfalls anstieg; 

die mit dem Gesetz verbundene Verdreifachung der Zahl der Leiharbeitsverhältnisse und der sprunghafte Anstieg der Befristungen bis 1989 führte gleichzeitig zu einem massiven Abbau von Dauerarbeitsverhältnissen in den Entleiherbetrieben. 

Nimmt man an dieser Stelle eine Zwischenbilanz vor, so lässt sich sagen, dass die gängige Argumentation der Neoliberalen, eine Deregulierung des Arbeitsrechts trage zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit bei, nichts anderes als Demagogie ist. Bezogen auf Leiharbeit ist dies schon deswegen evident, weil durch Leiharbeit kein einziger Arbeitsplatz neu geschaffen wird, sondern nur das bestehende gesamtwirtschaftliche Arbeitsvolumen durch Ausweitung prekärer Beschäftigungsformen anders verteilt wird.

Die Konzeption der Deregulierung Traf und trifft auf teilweise massive Widerstände. Von daher müssen ihre Vertreter jeweils berücksichtigen, wie weit sie ihre Vorstellungen beim Abbau von Arbeitnehmerechten durchsetzen können. In Deutschland ist man hier seit Mitte der 80er Jahre einen besonderen Weg gegangen. 

Die Ziele der Deregulierung, d.h. der Entrechtlichung und damit letztlich der Entrechtung des Arbeitnehmers lassen sich nicht in einem Schritt verwirklichen. 

Die Strategie lautet : Salami- Taktik. 

Um Widerstände gegen den Abbau von Arbeitsschutz zu vermindern, sollten die Regelungen des Beschäftigungsförderungsgesetzes 1985 zunächst nur befristet für 4 Jahre gelten. Deregulierung sollte als temporäre Ausnahme erscheinen, die vorübergehend zum Zwecke der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit notwendig ist. 

Was tat nun der Gesetzgeber nach Ablauf der Frist?

Obwohl die statistischen Daten die Behauptung widerlegten, dass die Deregulierung der Leiharbeit Arbeitsplätze schafft, stellte der Gesetzgeber 1989 fest, dass sich die Neuregelung in der Praxis bewährt habe und daher verlängert werden müsse. Und weil man hiervon besonders überzeugt ist

geht man in der Deregulierung noch einen Schritt weiter: die Regelungen werden nicht nur verlängert, sondern werden weiter verschlechtert. Dies betrifft zunächst den Bestandsschutz des Leiharbeitsverhältnisses es betrifft aber auch die Möglichkeiten, Arbeitsplätze in den Entleihbetrieben nicht mehr im Rahmen einen Normalarbeitsverhältnisses sondern mit Leiharbeitnehmern zu besetzen: so wurde die Höchstdauer für den Einsatz von Leiharbeitnehmern von sechs auf neun Monate erweitert. 

Gesetzestechnisch hat man auch bei diesem sog. Beschäftigungsförderungsgesetz 1990 nicht vergessen, dass Gesetz zu befristen. Vielmehr sollten die vorgenommen Deregulierungen wiederum nur befristet gelten; nach Ablauf der Frist sollten wieder die ursprünglichen Regelungen in Kraft treten. Allerdings wies der damalige Bundeskanzler Kohl darauf hin, dass es mit dem Anspruchsdenken der Deutschen und der Vorstellung, Deutschland sei ein kollektiver Freizeitpark, nunmehr ein Ende habe. 

Die Strategie, den Abbau von Schutzrechten über ein lediglich befristetes Ausserkraftsetzen zu vermitteln, wurde in den folgenden Jahren fortgesetzt. Mit den Beschäftigungsförderungsgesetzen 1994 bzw. 1997 wurden u.a. die Höchsteinsatzdauer auf 12 Monate heraufgesetzt. Und mit dem sog. Job- Aktiv- Gesetz aus dem Jahre 2001 wurde die Einsatzfrist auf 2 Jahre verlängert. Ein bedeutender Aspekt bei diesem Gesetz ist, dass es von der Koalition aus SPD und Grünen beschlossen wurde. Dies zeigt, dass die neoliberale Ideologie mittlerweile nicht nur in den Köpfen von Konservativen und Liberalen prägend ist. 

Im Gegenteil: dieselbe Koalition beschloss mit dem ersten Gesetzfür moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt im Jahre 2002 das bislang größte Deregulierungspaket in der Gesetzgebung zur Leiharbeit. Auf eine Befristung des Gesetzes konnte dabei angesichts der veränderten politischen Kräfteverhältnisse endgültig verzichtet werden. 

Was ist nun der wesentliche Inhalt dieses Gesetzes?

Die wichtigste Änderung betrifft die Funktion von Leiharbeit. Die Höchstüberlassungsdauer für den Einsatz von Leiharbeitnehmer wurde vollständig aus dem Gesetz eliminiert. Nach h.M. soll es seither zulässig sein, jeden Arbeitsplatz in Deutschland auf Dauer mit Leiharbeitnehmern statt im Rahmen eines Normalarbeitsverhältnisses im Einsatzbetrieb zu besetzen. In der Praxis hat dies dazu geführt, dass die Betriebe teilweise nicht mehr einen einzigen Arbeitnehmer selbst beschäftigen sondern ausschließlich auf Leiharbeitnehmer zurückgreifen. Dies widerspricht zwar der europäischen Richtlinie zur Leiharbeit 

Die ausdrücklich nur vorübergehende Überlassungen erfasst-

Es verstößt auch gegen das internationale Recht zur Arbeitsvermittlung; diesem Umstand versucht man jedoch dadurch Rechnung zu tragen, dass Deutschland das ILO- Übereinkommen zur Arbeitsvermittlung weiterhin nicht ratifiziert. Genauso wenig hat Deutschland bisher Leiharbeitnehmer in das Umsetzungsgesetz zur EU- Richtlinie betreffend die Arbeitnehmerentsendung aufgenommen. 

Ein kleiner Randaspekt hierzu:

Auf eine kleine Anfrage der Fraktion die Linke erklärte die Bundesregierung im deutschen Bundestag dass eine Ratifizierung unterbleibe, weil die Vorschriften des Übereinkommens nicht mit dem Deutschen Recht korrespondieren. Dort ist u.a. geregelt, dass private Arbeitsvermittler von Arbeitslosen für  die Vermittlung eine Vergütung verlangen können. Und Arbeitslosigkeit in der Marktwirtschaft ein Geschäft sein muss, muss sie zumindest für private Arbeitsvermittler eine lukrative Einkommensquelle sein. 

Lasst mich einige weitere Aspekte der Gesetzesreform von 2003 darstellen. Weil der gesetzliche Kündigungsschutz als Verursacher der Massenarbeitslosigkeit ausgemacht wird, wurde mit dem Gesetz konsequenter Weise der besondere Kündigungsschutz von Leiharbeitnehmern vollständig beseitigt. Auch die besonderen Bestimmungen zur Befristung des Leiharbeitsverhältnisses wurden vollständig aufgehoben. In der Praxis hat dies dazu geführt, dass zwei Drittel der Leiharbeitsverhältnisse weniger als drei Monate dauern, für 10 % beträgt die Dauer weniger als eine Woche. Damit bietet das Leiharbeitsverhältnis dem Leiharbeitnehmer keine gesicherte Existenzgrundlage mehr. Er befindet sich vielmehr in einem ständigen Wechselbad zwischen Arbeitslosigkeit und prekärer Beschäftigung. Und damit nicht genug: flankierend zu den arbeitsrechtlichen Verschlechterungen wurden auch die Bedingungen, unter denen Leiharbeitnehmer Arbeitslosengeld erhalten können, aufgeweicht:

Zum einen dadurch, dass das Arbeitslosengeld nur gewährt wird, wenn der Leiharbeitnehmer in den letzten beiden Jahren mindestens 12 Monate versicherungspflichtig beschäftigt war und zum anderen auch dadurch, dass

(darüber hinaus wird) das Leiharbeit nunmehr als ein Normalbarbeitsverhältnis betrachtet wird und daher eine zumutbare Beschäftigung Beschäftigungsform darstellt. Daneben wurde das Arbeitslosengeld gekürzt. Selbst der Teil der Leiharbeitnehmer, die ein Arbeitslosengeld erhalten, erhalten überwiegend weniger als 650 € monatlich. Der andere Teil hat nur einen Anspruch auf das ebenfalls im Jahre 2003 eingeführte sog. Hartz IV, d.h. er bekommt monatlich 367 €. Dies allerdings nur, wenn er seinen Lebensunterhalt nicht durch den Verkauf seiner  privaten Lebensversicherungen und aller sonstigen Vermögensgegenstände, die nicht zum Existenzminimum gehören, verkauft hat.

 Wozu dies führt möchte ich an einem Beispiel verdeutlichen. Eine gekündigter 52- jähriger Diplomingenieur wurde im Januar wegen Schließung des Betriebs entlassen und meldete sich bei der Arbeitsverwaltung arbeitslos. Die Arbeitsverwaltung schickte ihn zu einem Verleiher, der ihm eine Hilfsarbeiterstelle für 6,39 € anbot. Dies lehnte der Diplomingenieur ab, woraufhin ihm durch die Arbeitsverwaltung das Arbeitslosengeld entzogen wurde. Im entsprechenden Bescheid führt die Behörde aus, dass die Stelle als Leiharbeitnehmer zumutbar sei und der Arbeitnehmer selbst bei einem Bruttolohn von 3,67 € zur Annahme der Stelle verpflichtet sei. 

Das Beispiel zeigt, dass sich die Folgen der Diskriminierung von Leiharbeitnehmer, aber auch generell die Folgen deregulierungsbedingter Ausgrenzung, nicht auf die unmittelbar betroffenen Arbeitnehmer 

Lassen Sie mich nunmehr einige Ausführungen zum Entgelt und zu den sonstigen wesentlichen Arbeitsbedingungen von Leiharbeitnehmern in Deutschland machen. 

Bei der Novellierung des Gesetzes im Jahre 2003 ist in das AÜG eine Vorschrift eingefügt worden, die den Grundsatz der Gleichbehandlung von Leiharbeitnehmer mit den Stammarbeitnehmern in Entleiherbetrieben vorsieht. Hiermit schien eine alte Forderung der Gewerkschaften, 

Der Grundsatz des gleichen Lohns für gleiche Arbeit, erfüllt zu sein.

Der Gesetzestext hört allerdings nicht bei der Anordnung des Gleichbehandlungsgrundsatzes auf, sondern geht mit den Worten weiter:  es sei denn…..

Was dann folgt, sind Ausnahmen vom Gleichbehandlungsgrundsatz, die in der Praxis heute flächendeckend und zu 100 % die Regel darstellen. 

1. Im Unterschied zu allen anderen Beschäftigtengruppen, einschließlich der geringfügig Beschäftigten, verstößt ein Arbeitgeber bei Leiharbeitnehmern nicht gegen die Pflicht zur Gleichbehandlung, wenn er einen Arbeitslosen als Leiharbeitnehmer einstellt und ihm in den ersten sechs Wochen lediglich ein Arbeitsentgelt in Höhe des bisherigen Arbeitslosengeldes gewährt;

2. Den Tarifvertragsparteien wird die Aufgabe zugewiesen, den gesetzlichen Gleichstellungsanspruch auf das Mindestentgelt und sonstige Mindestarbeitsbedingungen zu Lasten der Leiharbeitnehmer zu verschlechtern. Diese Regelung stellt im tradierten Normensystem des deutschen Arbeitsrechts nahezu eine Revolution dar. Ein tragendes Prinzip des deutschen Arbeitsrechts war es bislang, dass Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen oder arbeitsvertragliche Absprachen, den gesetzlichen Mindestarbeitsschutz nur verbessern nicht aber verschlechtern konnten. Dieses Günstigkeitsprinzip gilt nunmehr nicht mehr im Bereich der Leiharbeit. Vielmehr wird den Gewerkschaften die Aufgabe zugewiesen, im Rahmen der Tarifpolitik Arbeitsbedingungen und insbesondere das Arbeitsentgelt abzusenken. Ich brauche nicht zu erwähnen, dass dies bei den Gewerkschaften auf entschiedene Ablehnung stößt. I.E. muss man jedoch feststellen, dass das Politikkonzept der Neoliberalen aufgegangen ist. Als einziger Branche unterliegen in Deutschland alle Leiharbeitnehmer heute einem Tarifvertrag zur Arbeitnehmerüberlassung. Die Entgelte unterschreiten dabei das Entgeltniveau in den Entleiherbranchen um durchschnittlich 40 %. In Westdeutschland erhält der überwiegende Teil der Leiharbeitnehmer einen Bruttolohn von 7,35 € in Ostdeutschland von 6,85 €. Zum Sterben zu viel und zum Leben zu wenig. 

Nun muss man zu Recht die Fragen stellen : Wie konnten sich die Gewerkschaften auf derartige Tarifverträge einlassen? Um die Frage zu beantworten muss man eine weitere Ausnahme des Gesetzes betrachten.

3. Diese dritte Ausnahme lautet lapidar: der Gleichbehandlungsgrundsatz kann auch durch eine individualvertragliche Absprache außer Kraft gesetzt werden, wenn auf irgendeinen Tarifvertrag zur Arbeitnehmerüberlassung Bezug genommen wird. Auf Grundlage dieser Bestimmung gründeten die Arbeitgeber neue Arbeitgeberverbände Parallel hierzu gründete sich ein Tarifgemeinschaft Christlicher Gewerkschaften für Zeitarbeit. Diese Gewerkschaft hat kein einziges Mitglied und bekam in einem noch nicht rechtskräftigen Gerichtsverfahren die Tariffähigkeit aberkannt. Dennoch hat sie mit verschiedenen Arbeitgeberverbänden Tarifverträge abgeschlossen, die ausschließlich dem Lohndumping dienen. Auf Grund der gesetzlichen Ausnahmebestimmung werden diese Dumping- Tarifverträge, die von jedem Verleiher genutzt werden können, heute angewandt und verhindern jede Verbesserung der materiellen Situation von Leiharbeitnehmern. Gestützt werden die Arbeitgeber-Gewerkschaften dabei insbesondere von CDU und FDP, die Pseudogewerkschaften als ein Vehikel brauchen, um ihr Konzept des Neoliberalismus in der Arbeitswelt durchzusetzen. Ein Neoliberalismus, der dadurch gekennzeichnet ist, dass die kollektive Verantwortungslosigkeit zur Maxime staatlichen Handelns erhoben wird. 

Trotz der Offensichtlichkeit der Diskriminierung von Leiharbeitnehmer stellt man fest, dass die Verleihbranche in Deutschland hoffähig geworden ist. Leiharbeit wird als der Job- Motor betrachtet, und dies wird darauf zurückgeführt, dass die Arbeitsbedingungen der Leiharbeitnehmer ungünstig sind. Das geringe Arbeitsentgelt wird dabei damit gerechtfertigt, dass nach dem deutschen Gesetz der Verleiher in verleihfreien Zeiten uneingeschränkt verpflichtet ist den Lohn fortzuzahlen. Diese Regelung war den Verleihern immer ein Dorn im Auge. Sie stellte bislang den einzigen Schutz dar, den das Gesetz Leiharbeitnehmern im Jahre 2008 noch bot. Damit soll nun aber Schluss sein: mit dem Gesetz vom    2009 wurde die bestehende Schutzvorschrift um eine Ausnahme ergänzt: danach kann nunmehr auch durch arbeitsvertragliche Vereinbarung auf die Lohnfortzahlung in verleihfreien Zeiten verzichtet werden, womit sich der Verleiher des Beschäftigungsrisikos mit freiwilliger Zustimmung des Leiharbeitnehmers nunmehr vollständig entledigen kann. Die Bezugnahme auf einen Tarifvertrag wird hierbei nicht mehr gefordert. Und um möglichen Widerständen entgegenzutreten hat man bei dem Gesetz wiederum eine bewährte Technik angewandt:

Das Gesetz soll nur befristet bis zum 31.12.2010 gelten. 

Lassen Sie mich abschließend noch ein Paar Bemerkungen zur Europäischen Richtlinie zur Leiharbeit machen. Soweit das deutsche Gesetz Abweichungen vom Gleichbehandlungsgrundsatz zulässt, sind diese nicht mehr richtlinienkonform. Die Ausnahmen beim equal- pay beschränken sich nicht auf unbefristete Arbeitsverhältnisse sondern beziehen die überwiegende Zahl befristeter Leiharbeitsverhältnisse ein. Daneben gibt es in Deutschland auch nicht mehr die uneingeschränkte Pflicht zur Fortzahlung des Arbeitsentgelts in verleihfreien Zeiten. Die Voraussetzungen für Ausnahmen nach Art. 5 Abs.  2 der RiLi sind damit in Deutschland nicht gegeben. Und genauso wenig liegen die Voraussetzungen vor, unter den nach Art. 5  Abs. 3 der RiLi vom Gleichbehandlungsgrundsatz abgewichen werden darf. Wie politisch gewollt wird Leiharbeitnehmern gerade kein angemessener Gesamtschutz gewährt, sondern deren Diskriminierung zur Zielsetzung der gesetzlichen Regelungen zu den wesentlichen Arbeitsbedingungen erklärt. 

Lassen sie mich zusammenfassen:

Vergleicht man die ursprüngliche Gesetzeskonzeption zur Arbeitnehmerüberlassung aus dem Jahre 1972 mit der Rechtslage im Jahre 2009 so muss man feststellen, dass vom Arbeitnehmerschutz nichts mehr übrig geblieben ist. Der Neoliberalismus ist mit einem Perspektivenwechsel beim Arbeitsschutz verbunden, der die Interessen des Kapitals zur Maxime staatlichen Handelns macht. Arbeitslosigkeit und internationale Standortskonkurrenz werden dazu missbraucht, Arbeitnehmer durch Deregulierung zu entrechten und einen massiven Abbau des Arbeitsentgelts und der staatlichen Sicherungsleistungen zu erreichen. Die systematisch betriebene Ausgrenzung von Leiharbeitnehmern bleibt in ihren Folgen nicht auf dies Arbeitnehmergruppe beschränkt. Sie bildet jedoch eine wichtige Voraussetzung für die Akzeptanz der bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse. Denn das kapitalistische System braucht immer eine Gruppe in der Bevölkerung, auf die selbst der elendste Lumpenproletarier nach unten schlagen kann. In Deutschland sind dies traditionell die Kommunisten 

und Migranten und hoffentlich nur in vergangen Zeiten die jüdische Bevölkerung. Leiharbeitnehmer bilden hier eine willkommene Ergänzung.

Meine Damen und Herren,

ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.

